
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Landratsamt * Postfach * 94030 Passau 

      

 

Dienstgebäude Vermittlung  +49 851 397-1 E-Mail Bankverbindungen 

 

Domplatz 11 
94032 Passau 

 

Öffnungszeiten 
Mo-Do 8.00 – 16.00 Uhr 

Fr 8.00 – 12.00 Uhr  
oder nach Vereinbarung 
 

Telefax  +49 851 2894 
 

Internet: 
http://www.landkreis-passau.de 

poststelle@landkreis-passau.de 

(nicht für rechtswirksame  
Erklärungen und Rechtsbehelfe) 

 

Sparkasse Passau 
IBAN: DE86 7405 0000 0000 0000 67 
BIC: BYLADEM1PAS 
 

Postscheckamt München 
IBAN: DE11 7001 0080 0022 4648 06 

BIC: PBNKDEFF 

 

Knorr-Bremse  
Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH 
Knorrstr. 1 
 
94501 Aldersbach 

 Passau, 08.02.2018 
   

Bearbeiter/in : Fr. Rieger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abt./Sg. : 5/52 - Umweltschutz 

Telefon : 0851 / 397-415 

Telefax : 0851 / 490595-415 

Zimmer : 3.01 

e-Mail : katharina.rieger@landkreis-
passau.de (nicht für 
rechtswirksame Erklärun-
gen und Rechtsbehelfe) 

Gz. – Bitte bei Rückantwort angeben: 

52.0.02/1700 09098-01-0001-Az1 

  
___

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; 
Ihre Anzeige vom 09.01.2018 zum Austausch des auf dem Betriebsgelände der Firma Knorr-
Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH (Grundstück Flurnummer 446/4, Gemarkung Al-
dersbach, Gemeinde Aldersbach) vorhandenen Trockenofens „KTL Ofen“  
 
 
 
Anlage: 1 Kostenrechnung 
  
 
 
Sehr geehrter Herr Birkeneder, 
sehr geehrter Herr Knödl, 
 
mit Schreiben vom 09.01.2018 zeigten Sie an, dass Sie beabsichtigen, den im Werk der Fa. 
Knorr-Bremse in Aldersbach vorhandenen Trockenofen (KTL Ofen) auszutauschen.  
 
Der derzeitige elektrisch beheizte Trockenofen mit einer elektrischen Heizleistung von 340 
kW soll zur Prozessoptimierung durch einen erdgasbetriebenen Wärmeerzeuger mit einer 
Heizleistung von 490 kW ausgetauscht werden. Nach Einschätzungen des technischen Um-
weltschutzes entstehen durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen. 
 
Für die geplante Änderung der Anlage ist kein Genehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG 
erforderlich. 
 
Für die Entgegennahme und Prüfung Ihrer Anzeige werden Kosten erhoben. Es wird die Min-
destgebühr von 50,00 € festgesetzt. Die Entgegennahme einer Anzeige stellt nach Art. 1 
Abs. 1 Satz 2 KG (Kostengesetz) eine kostenpflichtige Amtshandlung dar, so dass nach Art. 2 
KG die Kosten durch den Verursacher zu tragen sind. Die Höhe der Gebühr bemisst sich nach 

mailto:poststelle@landkreis-passau.de
mailto:katharina.rieger@landkreis-passau.de
mailto:katharina.rieger@landkreis-passau.de


 

 

den Art. 5 und 6 KG i.V.m. der Tarifnummer 8.II.0/1.8.1 des zum Kostengesetz erlassenen 
Verzeichnisses. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Rieger 
 
 
 
 


